
                                                                                                                                     
 
Zulassung zum Masterstudium Physik und Astrophysik für Bonner 
Bachelor-Absolventen und -Absolventinnen 

 
 
Für diejenigen, die sich erstmalig für den Masterstudiengang Physik bzw. 
Astrophysik an der Universität Bonn einschreiben wollen und in Bonn den 
Bachelorabschluss Physik gemacht haben bzw. machen werden, verfahren wir 
wie folgt: 
 
Voraussetzung für den Start mit dem Masterstudium ist, dass alle 
Prüfungsleistungen des Bachelorstudienganges einschließlich ABGABE (nicht 
Bewertung) der Bachelorarbeit bis zum 30. September (für den Start ab WS) 
bzw. 31. März (für den Start ab SS) erbracht worden sind.  
 
Die Bonner Absolventinnen und Absolventen „in spe“ müssen sich nicht zwecks 
Zulassung zum Masterstudium bewerben. Vielmehr wird der Prüfungsausschuss 
für die Lehreinheiten Physik und Astronomie „automatisch“ jeder Absolventin, 
jedem Absolventen die Zulassung für das Masterstudium in Bonn zusammen mit 
dem Bachelor-Zeugnis aushändigen. Wenn Zeugnis + Urkunde + „Formular 
Zulassung“  fertig ausgestellt sind, bekommen Sie vom Prüfungsamt eine E-
Mail, dass Sie die Unterlagen abholen können. 
 
Die Immatrikulation beantragen Sie anschließend im Studentensekretariat. Das 
Studentensekretariat der Universität Bonn hat für den Übergang Bachelor  
Master die Einschreibevorschriften dahingehend angeglichen, dass sich die 
Absolventinnen und Absolventen des Sommersemesters – falls das 
Bachelorzeugnis nicht rechtzeitig vorliegt - für das Wintersemester zunächst 
noch einmal für den Studiengang B.Sc. Physik rückmelden (Rückmeldefrist ist 
im August) und sich später - spätestens bis Ende November - für den Master-
Studiengang umschreiben und zwar umgehend, sobald wir Ihnen die Dokumente 
ausgehändigt haben.  
Für den Start zum SS gilt die Regelung entsprechend (Rückmeldung im Februar 
noch für den Bachelor, in den Master umschreiben bis spätestens Ende Mai). 
  
Achtung, nicht vergessen: Bevor Sie das Formular über die Zulassung im 
Studentensekretariat vorlegen, müssen Sie es noch unterschreiben und den nicht 
zutreffenden Studiengang durchstreichen. 
 
 
 
Stand: 19. Januar 2015 


